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1. Darstellung von Zielen und Flächenanspruch der 45. Än-
derung des Flächennutzungsplanes 

Am nordöstlichen Ortsrand von Heinde (Stadt Bad Salzdetfurth) soll zwischen der 
Wohnbebauung östlich der Freiherr-von-Stein-Straße und der Landesstraße 492 eine 
Siedlungserweiterung ermöglicht werden, um die Nachfrage nach Bauland decken zu 
können.  

Um das Planvorhaben realisieren zu können, wurde die Aufstellung eines Bebauungs-
planes zusammen mit der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

 
Abb. 1: Geltungsbereich der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Luftbild-Quelle: Google Earth) 
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Zur Berücksichtigung der Belange von Natur- und Umweltschutz wird der vorliegende 
Umweltbericht erstellt. Er ergänzt die Begründung der 45. Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 

Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich des Vorhabens werden Maßnahmen benannt, 
die negativen Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild entgegenwirken 
sollen. Auch diese Maßnahmen sollen als Darstellungen bzw. Festsetzungen in den 
Bebauungsplan einfließen. 

Die Qualität der Planung wird durch ein interdisziplinäres Team aus Stadt- und Land-
schaftsplanern sichergestellt: Die planerische Vorbereitung für die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes übernimmt das Büro für Stadtplanung Keller (Hannover). Da das 
Verhältnis von Naturschutzrecht und Baurecht eine eingehende Beurteilung des mit 
dem Vorhaben verbundenen Eingriffs aus landespflegerischer Sicht erfordert, wurde 
der vorliegende Umweltbericht vom Büro für Landschaftsarchitektur und Landespflege 
Dr. Schwahn (Göttingen) erarbeitet. Die Untersuchungen zum Artenschutz wurden 
vom Büro VARIS (Göttingen) durchgeführt. 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bei der räumlichen Planung ha-
ben in der Vergangenheit stetig an Gewicht gewonnen. Dies drückt sich in einer Viel-
zahl von Gesetzesänderungen aus, die das Verhältnis von Naturschutz- und Baurecht 
zum Gegenstand hatten.  

Die Novellierung des Baugesetzbuches im Juli 2004 passte bundesdeutsches 
Baurecht dem Europarecht an. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind seither 
die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in einem Umweltbericht zu be-
rücksichtigen, welcher die Strategische Umweltprüfung (SUP) auf der Ebene der Bau-
leitplanung umsetzt. Der Umweltbericht ist nach § 2a des Baugesetzbuches (Begrün-
dung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht) als selbständiger Teil der Begründung 
zu betrachten. 

Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes am 12.12.2007 und 
29.07.2009, die zum 01.03.2010 in Kraft getreten ist, wurde auch das deutsche Arten-
schutzrecht an die europarechtlichen Vorgaben angepasst. Diese bestehen in Form 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) 
bereits seit Ende der 90er Jahre. Das Artenschutz-Regime stellt ein eigenständiges 
Instrument für den Erhalt der Arten dar und betrifft sowohl den physischen Schutz von 
Tieren und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Die Vorgaben erstre-
cken sich auf alle Arten des Anhanges IV der FFH-RL sowie auf alle europäischen 
Vogelarten und gelten flächendeckend, also nicht nur in FFH- oder Vogelschutzgebie-
ten. Vor dem Hintergrund der nun erfolgten Einbeziehung des europäischen Arten-
schutzes in das Naturschutzrecht ist bei allen Bauleitplan-Verfahren und baurechtli-
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chen Genehmigungsverfahren eine spezielle Artenschutzprüfung (sAP) durchzuführen, 
bei dem ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum einem besonderen 
Prüfverfahren zu unterziehen ist. Diese Prüfung stellt ein eigenständiges Verfahren dar 
und kann nicht durch eine Umweltprüfung ersetzt, wohl aber im Rahmen eines integ-
rierten Verfahrens zusammen mit der Umweltprüfung durchgeführt werden. 

Des Weiteren ist neben der Umweltprüfung und der Artenschutzprüfung die natur-
schutzrechtliche „Eingriffsregelung“ des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichti-
gen. Neben der Ermittlung der qualitativen und quantitativen Eingriffsdimension wird 
hier dargelegt, in welcher Form der naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich statt-
finden soll. Hierfür wird ggf. eine Darstellung oder Festsetzung getroffen. 

Bei der zurzeit letzten Novellierung des Baugesetzbuches wurde eine hohe Priorität für 
den Klimaschutz eingeräumt. Die Grundsätze der Bauleitplanung, beschrieben in § 1 
und auf Umweltbelange erweitert in §1a, wurden in Absatz 5 des letztgenannten Para-
graphen wie folgt erweitert: 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 

Für die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung beinhaltet dies, im Rahmen ihrer 
Bauleitplanung dem Klimaschutz eine hohe Priorität einzuräumen und diese Überle-
gungen im Rahmen der Umweltberichte dokumentieren zu lassen. 

1.2 Methodik 

Angesichts der sich stark überschneidenden Themengebiete von Natur- und Umwelt-
schutz hat sich bewährt, den Umweltbericht mit den naturschutzrechtlichen Anforde-
rungen zu verknüpfen. Auf diese Weise wird eine Bündelung der Aussagen erreicht, 
die eine Zeit- und Ressourcen schonende Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange zulässt. Weiterhin wird der Artenschutz in den vorliegenden Um-
weltbericht integriert, indem eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchgeführt wird. 

Das Planvorhaben wird einer Beurteilung unter folgenden Punkten unterzogen, die die 
Methodik der Umweltprüfung gem. § 2a BauGB wiedergibt: 

Beschreibung von Zielen, Darstellungen und Flächenanspruch 
• Inhalt und Ziele des Flächennutzungsplanes sowie Darstellungen und Flächenanspruch 
• Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Bedeutung für 

die Bauleitplanung 
• Gesetzliche Grundlagen 
• Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildesheim  
• Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Hildesheim  
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• Naturschutz und Landschaftspflege (FFH, NSG, LSG, gesetzlich geschützte Biotope, Fließ-
gewässerschutz 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
• Bestandsaufnahme und Bewertung  

• Geologie, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Flora, Fauna, Mensch, Landschaft sowie Kul-
tur und Sachgüter 

• Artenschutzprüfung 
• Prognose der Umweltauswirkungen sowie geplante Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verringe-

rung und Kompensation 
• Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, 

Pflanzen, Tiere, Landschaftsbild und Mensch 
• Art und Menge sowie Vermeidung von Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-

gen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
• Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 

durch Unfälle oder Katastrophen) 
• Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück-

sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten mit spezieller Umweltrele-
vanz oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressourcen 

• Auswirkungen auf das Klima und Maßnahmen zum Klimaschutz 
• Eingesetzte Techniken und Stoffe 
• Alternativen zur derzeitigen Planung und Beurteilung ihrer Auswirkung auf den Umweltzu-

stand 
• Beurteilung des Eingriffs nach § 14 BNatSchG 
• Zulässigkeit des Eingriffes nach § 15 BNatSchG 

• Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation der negativen Umwelt-
auswirkungen 
• Mögliche Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und –verminderung einschließlich eventueller 

Standortalternativen, Angabe der Auswahlgründe 
• Mögliche Ausgleichsmaßnahmen 
• Ermittlung des zu erwartenden Kompensationsbedarfs 

Zusätzliche Angaben 
• Verfahren bei der Aufstellung der Unterlagen 
• Wissenslücken, Monitoring 

Allgemeinverständliche Zusammenfassung (erfolgt erst im endgültigen Umweltbericht) 
• Planungsabsicht und Darstellungen 
• Gegenwärtiger Zustand und Wertigkeit 
• Konflikte mit Umweltzielen 
• Geplante Maßnahmen 

Die Ermittlung der Höhe des Eingriffs wird mit dem sogenannten „Niedersächsischen 
Städtetagsmodell“ auf der Ebene des Bebauungsplanes durchgeführt.  

1.3 Inhalt und Ziele 

Ziel des Vorhabens ist die planerische Vorbereitung einer Siedlungserweiterung am 
nordöstlichen Ortsrand der Ortschaft Heinde. Im Rahmen des Flächennutzungplanes 
wird die allgemeine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen von Städtebau und 
weiteren öffentlichen Belangen geprüft. Spezielle Aussagen werden im später zu erar-
beitenden Bebauungsplan gegeben werden, der ebenfalls durch einen Umweltbericht 
erweitert begleitet werden wird. 
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1.4 Darstellungen und Festsetzungen 

Der Planbereich der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes hat eine Größe von ca. 
8.45 ha. 

Größe und Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

 
Abb. 2: Auszüge aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan (linke Abbildung, schwarze Umran-
dung) und dem Entwurf seiner geplanten 45. Änderung (Büro Keller) 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Bad Salzdetfurth beinhaltet der Än-
derungsbereich überwiegend die Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft 
(s..Abb. 2, links). Nur kleine Bereiche im Südosten sind als Dorfgebiet verzeichnet. Im 
Zuge der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt eine Darstellung einer 
7,10.ha großen Wohnbaufläche sowie eine 1,35 ha große Grünfläche, als Grünanlage 
im Nordwesten und als Hausgärten im Süden und Südosten verzeichnet ist.  

1.5 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplanungen und ihre Bedeutung für die 45 Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

Die gesetzlichen Grundlagen der Umweltschutzziele und ihre konkrete Bedeutung im 
vorliegenden Planungsverfahren gehen aus der nachstehenden Tabelle hervor. 
 

Schutzgut Rechtsgrundlage Auswirkungen auf die Planung 

Fläche Baugesetzbuch § 1a Abs. 2  Sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den sowie Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB 
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Fortsetzung der Tabelle 

Schutzgut Rechtsgrundlage Auswirkungen auf die Planung 

Bundes-Bodenschutzgesetz, Boden-
schutz- und Altlastenverordnung 

Anforderungen an die Nutzungen gegen 
schädliche Bodenbelastungen 

Boden 

Baugesetzbuch (§1 a) Sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den 

EU-Wasserrahmenrichtlinie Maßgaben zur Vermeidung einer Ver-
schlechterung der Wasserqualität und 
Vermeidung von Hochwasserereignissen 

EU-Grundwasserrichtlinie zum 
Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzung und Verschlechterung 

Maßgaben zur Verhinderung des Einbrin-
gens von Schadstoffen ins Grundwasser 

Wasser 

Niedersächsisches Wassergesetz  Umsetzung der o.g. Maßgaben auf Lan-
desebene 

Protokoll von Kyoto vom 16.03.1998 
zur Verminderung der Treibhausgas-
emissionen 

Verringerung der CO2-Emissionen als 
wesentliche Triebkraft für neue Technolo-
gien (Biogasanlage, BHKW) 

Europäische Klimaschutzverordnung 
(2018/842) 

Festlegung von Standards für Treibhaus-
emissionen für bestimmte Termine 

Klima 

Bundes-Klimaschutzgesetz v. 
12.12.2019, geändert 2021 

Beiträge von Landnutzungen zum Klima-
schutz, Festlegung zulässiger Jahres-
emissionsmengen und jährl. Minderungs-
ziele. 

Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Luftquali-
tät und sauberere Luft für Europa 
(Mai 2008) 

Regelung der Qualitätsstandards von 
Luft, die einzuhalten sind (Grenzwerte, 
Alarmstufen) 

Bundesimmissionsschutzgesetz, 
Bundesimmissionsschutzverordnung 

Regelung für Immissionsgrenzwerte (z.B. 
Lärm, Treibhausgase, Stäube, Verkehr, 
Zulassung von Anlagen, Maschinen und 
Fahrzeugen, Beschaffenheit von Anlagen, 
Stoffen, Erzeugnissen) 

Luft 

 

Erste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes–
Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft – TA Luft) 

Techn. Anforderungen zum Schutz von 
Luft und zur Luftreinhaltung 

EU-Artenschutzverordnung,  
Bundesartenschutzverordnung 

Bestimmte Arten, die besonders oder 
streng geschützt sind und deren primäre 
Lebensräume nicht beeinträchtigt werden 
dürfen. 

FFH-Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaft 

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete . 

Pflanzen-
Tiere 

Bundesnaturschutzgesetz 
 

Besonders geschützte Arten gem. An-
hang IV der FFH-Richtlinie 
Maßgaben zu Eingriffsvermeidung, -ver-
minderung und –kompensation 

s. Boden, Luft/Klima, Wasser als 
Lebensgrundlage 

s. o. Mensch 

Bundesimmissionsschutzgesetz, TA 
Lärm hinsichtlich Schallschutz 

Grenzwerte in Bezug zu Siedlungsgebie-
ten 
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Fortsetzung der Tabelle 

Schutzgut Rechtsgrundlage Auswirkungen auf die Planung 

Landschaft Bundesnaturschutzgesetz  
 

Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -
verminderung und –kompensation hin-
sichtlich Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft 

Kultur- u. 
Sachgüter 

Artikelgesetz v. 1. Juni 1980 zur Be-
rücksichtigung des Denkmalschutzes 
im Bundesrecht 
Nieders. Denkmalschutzgesetz 

Geringe Relevanz, da keine Kultur- u. 
Sachgüter unmittelbar betroffen sind. 

Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, ge-
schützte Biotope von landesweiter Bedeutung, geschützte Landschafts-
bestandteile, Biotope nach § 30 BNatSchG und Naturdenkmale 

Der Änderungsbereich des Flä-
chennutzungsplanes beinhaltet oder 
berührt keine der vorstehend ge-
nannten Schutzgebiete und Schutz-
kategorien. Im Norden des Gel-
tungsbereichs grenzt unmittelbar 
das Landschaftsschutzgebiet LSG 
HI 00064 „Vorholzer Bergland“ an. 
Südlich von Heinde liegt das EU-
Vogelschutzgebiet V52 „Innerstetal 
von Langelsheim bis Groß Düngen“ 
(DE3928-401) sowie das Natur-
schutzgebiet NSG BR 131 "Mittleres 
Innerstetal mit Kanstein". Die Ent-
fernung zum Plangebiet beträgt an 
der engsten Stelle ca. 400 m. 
 

 

Abb. 3: Schutzgebiete im Umfeld des Pla-
nungsraumes (gelber Pfeil) sind das LSG 
im Norden (grüne Fläche) und im Süden 
das NSG BR 131 (rote Fläche) sowie das 
Vogelschutzgebiet V52 (grüne Schraffur). 
Quelle: Umweltkarte LK Hildesheim  

 

In den Niedersächsischen Umweltkarten ist zudem nördlich vom Plangebiet ein wert-
voller Bereich für Brutvögel verzeichnet. 

Fachplanungen und Planungsvorgaben  

Neben den Gesetzen sind relevante Fachplanungen mit einzubeziehen, diese werden 
folgend in Bezug auf den Geltungsbereich beschrieben. 
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Entwicklungsziele der Flächen im Regionalen Raumordnungsprogramm 
des Landkreises Hildesheim (1. Änderung RROP 2016) 

Nördlich des geplanten Baugebiets liegt 
ein Vorbehaltsgebiet für Erholung sowie 
eines für Natur und Landschaft. Diese 
Gebiete schließen sich nördlich an den 
Planungsraum an. Die Landesstraße 
492, die durch Heinde verläuft und öst-
lich vom Plangebiet vorbeiführt, ist als  
Vorranggebiet dargestellt. Südlich vom 
Dorf sind Flächen im Bereich der In-
nersteaue als Vorranggebiet Natura-
2000 sowie als Vorranggebiet Natur 
und Landschaft verzeichnet.   

Abb.4: Ausschnitt aus dem RROP des Landkreises 
Hildesheim (Plangebiet siehe gelber Pfeil) 

Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Hildesheim  

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Hildesheim stammt aus dem Jahre 
1993 und ist somit nicht sehr aktuell. Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen 
zum Planungsraum aufgeführt. 

Gemäß der Karte A1 (Biotoptypenkarte) ist das Untersuchungsgebiet als Acker ver-
zeichnet, was auch der heutigen Nutzung entspricht.  

In der Karte A2 (Wichtige Bereiche) wird aus regionaler Sicht der überwiegend be-
waldete Höhenzug vom Galgenberg bis zum Wenser Berg als wichtiger Bereich 
(Nr..18) für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft eingestuft. 
Der Bereich erstreckt sich nach Süden hin bis an das Planungsgebiet. Wertbestim-
mende Gesichtspunkte für die Einordnung sind die naturbetonten Lebensräume, der 
hohe Anteil an strukturbildenden, naturnahen Landschaftselementen sowie die charak-
teristische und besondere geländemorphologische Ausprägung. Gefährdungen bzw. 
Beeinträchtigungen werden im hohen Erholungsdruck, Übernutzung der Tonkuhlen, 
die durch die alte sowie die neue Kreismülldeponie gesehen. 

Laut der Karte A3 (Maßnahmen und Entwicklungsplan) erfüllt das nördlich des Pla-
nungsgebiets gelegene Areal die Voraussetzungen zur Ausweisung zum Landschafts-
schutzgebiet „Spitzhut, Knebelberg, llsenberg und Wenser Berg“. Es handelt sich hier-
bei um größere zusammenhängende Laubwaldbestände und bei Lechstedt um ein 
bemerkenswertes Relief mit ausgeprägten Tälern. Die Ausweisung hat 1996 an dieser 
Stelle in Form des LSG HI 00064 „Vorholzer Bergland“ stattgefunden.  
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Das Plangebiet befindet sich naturräumlich im Bereich „Vorholzer Bergland“, einer Un-
tereinheit des Innerste Berglandes, das wiederum dem Weser- und Weser-
Leinebergland zugeordnet wird (LROP, Übersichtskarte I). 

Überschwemmungsgebiet  

Der Planungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht im Überschwemmungsgebiet 
der Innerste.  

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltfaktoren 
und Schutzgüter 

2.1.1 Fläche 

Das Schutzgut Fläche wurde neben dem Schutzgut Boden im Zuge der Novellierung 
des Umweltverträglichkeitsrechts neu aufgenommen. Es handelt sich dabei laut UVP-
GESELLSCHAFT (2016) „weniger um ein Schutzgut als vielmehr um einen Umweltin-
dikator, der die Inanspruchnahme von bisher in der Regel nicht versiegelter Boden-
oberfläche –unabhängig von der Landnutzung oder der Qualität des Oberbodens– 
ausdrückt. Der Indikator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon seit 
längerer Zeit zu den Indikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“. Unbenom-
men ist, dass zwischen den beiden Schutzgütern ein sehr enger Sachzusammenhang 
besteht. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Ferner sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsätze sind im Rahmen der Abwägung nach § 
1 Abs. 7 BauGB im vorliegenden Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen.  

Durch das Vorhaben wird eine Fläche von rund 8,45 ha überplant, die derzeit überwie-
gend als Ackerflächen und im Bereich des Ortsrandes als Gärten genutzt wird. Auf 
ihnen soll auf einer ca. 7,10 ha großen Fläche ein Neubaugebiet entwickelt werden. 
Vorhandene Grünflächen in den Randlagen des Gebietes, zumeist Hausgärten, wer-
den im Zuge der 45. Änderung als Grünflächen in einem Umfang von 1,35 dargestellt. 
Diese Bereiche bleiben auch zukünftig mit ihrer jetzigen Nutzung erhalten.  

Durch das Vorhaben wird eine 71.000 m² große Ackerfläche der landwirtschaftlichen 
Nutzung entzogen und als Wohngebiet entwickelt. Je nach Höhe der im Bebauungs-
plan festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) können bis zu 40% der Fläche überbaut 
werden. Hinzu kommen noch die Verkehrsflächen zur Erschließung des Gebietes.  

Angesichts des Mangels an Baugrundstücken im Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth 
wie auch in der Gemeinde Heinde selber, ist die angestrebte bauliche Entwicklung im 
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Planbereich nachvollziehbar, zumal im Ort seit 20 Jahren kein Bauplatz mehr angebo-
ten werden konnte. 

2.1.2 Boden 

Im Untersuchungsgebiet wird der geologische Untergrund laut LROP von Löss / Löss-
lehm gebildet (Übersichtskarte II). Das Gelände ist nach Süden geneigt und fällt um 
ca. 9 m ab.  

Das Plangebiet gehört zu der Boden-
landschaft der Tonsteingebiete. Im nie-
dersächsischen Kartenserver NIBIS des 
Landesamtes für Bergbau, Energie und 
Geologie wird der Boden wie folgt dar-
gestellt und bewertet: 

 

 

 
Abb.5: Kartenausschnitt aus der Bodenkarte von 
NIBIS (hellgrau = Mittlerer Psydogley, dunkel-
grau = Flacher Psydogley und altrosa = Mittlerer 
Kolluvisol unterlagert von Gley 

 
 
Bodentyp Mittlerer Pseudogley im Südwesten und Norden, 

dazwischen Mittlerer Kolluvisol, am nördlichen Rand 
Flacher Pseudogley  

Bodenschätzung Bodenkennzeichnung L3Lo 

Bodenzahl/Ackerzahl: 76 / 79  

Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfähigkeit hoch und im Bereich des Kolluvisol sehr hoch 

Suchräume für schutzwürdige Bodenty-
pen 

Nur im mittleren Bereich, in dem der Mittlere Kollu-
visol vorkommt  

Die Gefährdung der Bodenfunktion durch Bodenverdichtung wird bei NIBIS als 
„gefährdet“ und in Norden sogar als „hoch gefährdet“ bewertet, während die standort-
abhängige Verdichtungsempfindlichkeit für das gesamte Plangebiet als „sehr hoch“ 
eingestuft wird. Der Standort gilt überwiegend als grundwasserfern (Grundwasserstu-
fe 7) und im Bereich des Mittleren Kolluvisol liegt der mittlere Grundwasserhochstand 
bei <= 4 Dezimeter (Grundwasserstufe 3). Dem Ausgleichskörper im Bodenwasser-
haushalt kommt laut NIBIS eine mittlere bis hohe Funktionserfüllung zu. Für den Groß-
teil des Plangebietes liegt ein Setzungs- und hebungsempfindlicher Baugrund (geringe 
bis mittlere Empfindlichkeit) durch den vorkommenden Ton bzw. Tonsteine vor. 
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Dem Schutzgut Boden kommt im Plangebiet aufgrund der hohen bis sehr hohen 
Bodenfruchtbarkeit sowie der Empfindlichkeit durch Bodenverdichtungen eine 
besondere Bedeutung zu.  

2.1.3 Wasser 

Im Planungsgebiet sind keine natürlichen Still- und Fließgewässer vorhanden. Der 
Lehrbach fließt im Nordwesten am Geltungsbereich vorbei. Er mündet im Süden von 
Heinde in den Kammbach, der wiederum der Innerste zuströmt.  

Laut NIBIS Kartenserver wird das Grundwasser im Gebiet wie folgt dargestellt:  

Grundwasserkörper Leine mesozoisches Festgestein links 1 

Grundwasserleitertyp der oberflächenna-
hen Gesteine 

Porenwasserleiter im Süden, im Norden Grund-
wassergeringleiter 

Durchlässigkeit der oberflächennahen 
Gesteine 

Im Norden gering, ansonsten hoch 

Schutzpotential der Grundwasserüberde-
ckung 

hoch 

Grundwasserneubildungsrate 50-200 mm/a 

Das Plangebiet befindet sich in keinem Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiet. 

Dem Schutzgut Wasser kommt im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung zu. In 
direkter Nachbarschaft zum Lehrbach wird als Puffer zur Wohnbaufläche eine 
öffentliche Grünfläche dargestellt, die naturnah gestaltet werden soll.  

2.1.4 Klima/Luft 

Aus dem NIBIS Kartenserver kann entnommen werden, dass der Jahresniederschlag 
bei 690 mm und die mittlere Temperatur bei 9,9°C liegt. Die Hauptwindrichtung im ge-
samten norddeutschen Raum ist mehr oder weniger West bis Südwest.  
Das Schutzgut Klima hat im Untersuchungsraum eine allgemeine Bedeutung. 
Gleichwohl ist im Zuge der Bebauung auf die Erfordernisse des Klimaschutzes 
besonders einzugehen. 

2.1.5 Pflanzenwelt 

Potenziell natürliche Vegetation 

Unter der potenziell natürlichen Vegetation (pnV) versteht man nach TÜXEN (1956) das 
Artgefüge, welches sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen ausbilden wür-
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de, wenn der menschliche Einfluss ausgeschlossen wäre und die Vegetation Zeit fän-
de, sich bis zu einem endgültigen Zustand zu entwickeln. In Mitteleuropa wäre diese 
Vegetation nahezu überall Wald. 

Laut Landschaftsrahmenplan des Landkreises Hildesheim liegt der Untersuchungs-
raum im Bereich eines Mesophilen Buchenwaldes kalkarmer Böden in Durchdringung 
mit bodensaurem Eichenmischwald feuchter Lehmböden. Allerdings sind die natürli-
chen Waldgesellschaften in der durch menschliche Inanspruchnahme komplett über-
formten Landschaft im Umfeld der Ortschaft Heinde heute kaum noch vorhanden.  

Reale Vegetation 

Als Grundlage zur Beurteilung des Planungsraumes aus der Sicht des Naturschutzes 
wurde am 8. Mai 2025 zur Erfassung des aktuellen Ist-Zustandes eine Biotopkartie-
rung nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen von DRACHENFELS 
(2021) durchgeführt. Dabei werden Flächen unter einer Mindestgröße von 25 qm aus 
Maßstabsgründen nicht dargestellt, sondern nach überwiegenden Biotop- und Nut-
zungskomplexen zusammengefasst. Die Nomenklatur der stichprobenhaft erfassten 
Pflanzenarten richtet sich nach OBERDORFER (1990).  

Das Plangebiet wird von einer intensiven 
Ackernutzung geprägt. Auf den fünf Flurstü-
cken, die zusammen eine Flächengröße von 
knapp ca. 7,0 ha ausmachen, wurde 2025 
Sommergetreide und Rüben angebaut. Die in-
tensiv genutzten und mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelten Flächen weisen kaum Wildkraut-
besatz auf, so dass die Zuordnung nur über den 
Bodentyp Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT) 
erfolgen kann. Nur vereinzelt und am Ackerrand   

konnten Arten wie Saatmohn, Rote Taubnessel, Windhalm, Hirtentäschelkraut, 
Ackerstiefmütterchen, Vogelmiere oder Klebkraut erfasst werden. Die Felder werden 
dem Basenreichen Lehm-/Tonacker (AT) zugeordnet. Im Bereich des Lehrbaches 
liegt derzeit eine Fläche brach. Neben aufkeimenden Getreide sind auf der Fläche 
vermehrt Arten wie Rote Taubnessel, Acker-Schachtelhalm, Acker Kratzdistel, Bor-
retsch, Acker-Ehrenpreis zu finden. Eine weitere, ca. 01 ha große Fläche im Südosten 
des Plangebietes liegt bereits seit längerem brach. Auf ihr konnten Pflanzenarten wie 
Knäulgras, Gundermann, Acker-Kratzdistel, Gewöhnlicher Löwenzahn, Echte Nelken-
wurz, Wiesen-Fuchsschwanz, Zottiges Weidenröschen, Wiesen-Knäulgras, Baldrian, 
Acker-Winde, Stumpfblättriger Ampfer, Große Brennnessel und Gänsefingerkraut er-
fasst werden. Die Fläche wird als Halbruderale Gras und Staudenflur (UHM) ange-
sprochen (s. folgendes Foto links). In einem Bereich, in dem Gartenabfälle entsorgt 
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wurden hat sich eine Artenarme Brennnesselflur (UHB) etabliert (s. folgendes Foto 
rechts).  

  

In den Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes wurden auch Randflächen im 
Süden und Südosten einbezogen, die der tatsächlichen Nutzung nach nunmehr als 
Grünflächen / Hausgärten dargestellt werden. Sie werden im Bereich der rückwärtigen 
Grundstücksflächen der Häuser Nr. 39 und 45 an der Hauptstraße aufgrund des ho-
hen Anteils an Scherrasen als Neuzeitlicher Ziergarten (PHZ) eingeordnet (s. folgen-
des Foto links), während im Süden dörflich geprägte Grünflächen vorkommen. Auf der 
zum Hof (Hauptstraße Haus-Nr. 33) gehörigen Weide, die als Intensivgrünland (GIT) 
eingestuft wird, bestimmt ein stattlicher Walnussbaum den Ortsrand (s Foto rechts 
oben und nachfolgende Bilder).   
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Die sich westlich anschließenden Flächen werden von den zahlreichen Obstbäumen 
und extensiv gepflegten Rasenflächen bestimmt. Die als Obstgarten (PHO) eingestuf-
ten Bereiche bieten einen wertvollen Lebensraum für Fauna und Flora und schaffen 
einen harmonischen Übergang zwischen Siedlungsflächen und der freien Landschaft 
(s. folgende Fotos). 

  

Diese Grün-/Gartenflächen stehen auch zukünftig nicht für eine Bebauung zur Verfü-
gung und bleiben erhalten. 

Zwischen den Obstgärten und der Ackerfläche ist ein ca. 1,5 m breiter, nitrophiler 
Staudensaum (UHN) vorhanden, in dem Pflanzenarten wie Giersch, Brennnessel, 
Gefleckte Taubnessel, Echte Nelkenwurz, Zaun-Wicke, Gewöhnliches Rispengras 
wachsen. Außerdem stocken dort neben einem Walnussbaum auch Sträucher wie 
Rosen, Hartriegel, Hasel, Flieder, Himbeeren und Eschenschösslinge (s. folgende Fo-
tos) die als Einzelbaum des Siedlungsbereiches (HEB) und als Einzelstrauch (BE) 
eingestuft werden. 
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Im nördlichen Anschluss an das Grund-
stück der Haus-Nr. 45 befindet sich eine 
schmale Grabenparzelle, die vermutlich 
das Hangwasser aufnimmt. Zum Zeit-
punkt der Kartierung hat der Graben 
Wasser geführt. Er ist stark zugewachsen 
und mit Himbeergestrüpp, Holunder und 
Weiden bestanden. Es handelt sich hier-
bei um einen Nährstoffreichen Graben 
(FGR), der im weiteren Verlauf auf der 
Ackerfläche verrohrt wurde.  
Ein weiteres Gewässer stellt der Lehrbach dar, der außerhalb des Plangebietes im 
Nordwesten verläuft und der Innerste zuströmt. 

Im Südwesten des Plangebietes befinden sich eine Grundschule und ein Kindergarten. 
Der östliche Teil der Freiflächen sind im Plan mit einbezogen und werden als Sonstige 
Sport-, Spiel- und Freizeitanlage (PSZ) angesprochen (s. folgende Fotos). 
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Bewertung: 
Der folgenden Bewertung der im Geltungsbereich vorkommenden Lebensräume liegt 
die Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, 2015) zugrunde. 
Diese Bewertung erfolgt nach den Kriterien Regenerationsfähigkeit, Grundwasserab-
hängigkeit, Nährstoffempfindlichkeit, Seltenheit und Gefährdung sowie ihrer Bedeu-
tung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Dabei wird ein System mit fünf Wertstu-
fen gemäß BIERHALS et al. (2004) verwendet, die der folgenden Tabelle zu entneh-
men ist. 

Wertstufe V Biotoptyp von sehr hoher bis hervorragender Bedeutung 

Wertstufe IV Biotoptyp von hoher Bedeutung 

Wertstufe III Biotoptyp von mittlerer Bedeutung 

Wertstufe II Biotoptyp von geringer Bedeutung 

Wertstufe I Biotoptyp von geringer bis sehr geringer Bedeutung 

Wertstufe 0 Biotoptyp von sehr geringer oder keine Bedeutung 

Wertstufe E Bei Baum- u. Strauchbeständen ist für beseitigte Bestände Ersatz in ent-
sprechender Art, Zahl u. ggf. Länge zu schaffen 

Tab. 1: Biotopbewertung nach BIERHALS et al. (2004) und von DRACHENFELS (2024) 

Zudem wurden Angaben zur Gefährdung und zum gesetzlichen Schutz übernommen, 
deren Kürzel wie folgt erläutert werden: 

RL = Rote Liste/Gesamteinstufung der Gefährdung 

2 stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt  

3 gefährdet bzw. beeinträchtigt  

* nicht landesweit gefährdet, aber teilweise schutzwürdig 

d entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium 

§ = gesetzlicher Schutz 

§ nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit §24 NNatSchG geschützte Biotoptypen  

§ü nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Überschwemmungs- und Uferbereichen von 
Gewässern geschützt  

() Teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit §24 NNatSchG geschützte Biotopty-
pen  

Die Regenerationsfähigkeit ist vor allem entscheidend für die Ermittlung des Kompen-
sationsverhältnisses der in Anspruch genommenen Biotoptypen durch das Planungs-
vorhaben:  

RE = Regenerationsfähigkeit 

* bedingt regenerierbar: bei günstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer 
Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren)  

() meist oder häufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes (da Degenerati-
onsstadium oder anthropogen stark verändert)  

- keine Angabe (insbesondere bei Biotoptypen der Wertstufen I und II)  
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In der nachstehenden Tabelle werden die erfassten Biotoptypen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes aufgeführt. Aus ihr wird ersichtlich, dass im Planungsraum und 
unmittelbar angrenzend Biotoptypen vorkommen, die von geringer bis allgemeiner Be-
deutung sind.  

Biotop-
typ 

(Nr.) 

Biotoptyp 
(Kürzel) 

Biotoptypenbezeichnung RL § WE RE 

2  Gebüsche und Gehölzbestände 

2.14 BE Einzelstrauch  (ü) E * 

4.13  Graben 

4.13.3 FGR Nährstoffreicher Graben 3 - (IV) II * 

9  Grünland 

9.6.1 GIT Intensivgrünland trockener Mineralböden 3d - (III) II (*) 

10  Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

10.4.2 UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur *d - III (II)  (*) 

10.4.4 UHN Nitrophiler Staudensaum * - III (II)  (*) 

10.4.5 UHB Artenarme Brennnesselflur * - III (II)  (*) 

11  Acker und Gartenbaubetriebe 

11. AT Basenreicher Lehm-/Tonacker 3 - (III) I **/* 

12  Grünanlagen 

12.4.1 HEB Einzelbaum des Siedlungsbereiches 3  E  

12.6.2 PHO Obstgarten   I  

12.6.4 PHZ Neuzeitlicher Ziergarten   I  

12.11.8 PSZ Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanla-
ge 

  (II) I  

13  Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen 

13.1.11 OVW Weg - - (II) 0 - 

Tab. 2: Bewertung der erfassten Biotope im Planungsraum nach DRACHENFELS (2024) 

Die Tabelle verdeutlicht, dass im Plangebiet überwiegend Biotoptypen von ge-
ringer bis allgemeiner Bedeutung vorkommen. Höherwertig eingestuft wird die 
halbruderale Gras- und Staudenflur. Für den Baumbestand im Bereich des alten 
Ortsrandes erfolgt keine Bewertung, vielmehr wird ein Erhalt von Bäumen ge-
fordert bzw. bei Fällungen eine Nachpflanzung. Die Bäume im Plangebiet sind 
außerhalb des geplanten Neubaugebietes. 
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2.1.6 Tiere 

Brutvögel  

In Abstimmung mit der UNB des Landkreises Hildesheim wurde eine Brutvogelkartie-
rung an vier Terminen im Zeitraum zwischen den 17. April und dem 5. Juni 2025 
durchgeführt, bei der ein Fokus auf das Vorhandensein von Bodenbrütern lag (s. fol-
gende Tabelle). Außerdem wurden die zukünftige Eingriffsfläche und ihre Randberei-
che nach einer potentiellen Feldhamsterbesiedelung abgesucht. Die Vögel wurden 
nach Gesang/Warnrufen und auf Sicht erfasst und mit Namenskürzeln (nach Südbeck 
et al., 2005) in eine Karte eingetragen. 

 
Termin Datum Uhrzeit °C 

Wind 
[km/h] 

Nieder-
schlag [mm] 

Bedeckungs-
grad 

Tätigkeit 

1 17.04. 07:00 – 08:30 8 
3 

0 8/8 
Brutvogelkartierung: 
Fokus Bodenbrüter 

2 08.05. 08:30 – 10:00 12 
5 

0 3/8 
Brutvogelkartierung: 
Fokus Bodenbrüter 

3 10.05. 09:00 – 10:30 13 
5 

0 6/8 
Brutvogelkartierung: 
Fokus Bodenbrüter 

4 05.06. 09:30 – 11:00 18 
12 

0 8/8 
Brutvogelkartierung: 
Fokus Bodenbrüter 

Bedeckungsgrad: wolkenlos (0/8), heiter (1/8 - 2/8), leicht bewölkt (3/8 - 4/8), wolkig (5/8 - 6/8), stark be-
wölkt (7/8), bedeckt (8/8). 

Ergebnisse 

Im Planungsraum und der direkten Umgebung konnten im Frühjahr 2025 insgesamt 15 
Vogelarten nachgewiesen werden, die im Gebiet brüten, 9 weitere wurden als poten-
tielle Brutvögel eingestuft und 6 wurden als Nahrungsgäste oder im Überflug gesichtet. 
Auf der zukünftigen Eingriffsfläche konnten keine Brutvögel festgestellt werden. Im 
Norden, in unmittelbarer Nähe zum geplanten Wohngebiet, besteht ein Brutverdacht 
für die Feldlerche (s. folgende Abbildung 5 und Tabelle). Ein weiterer potentieller Brut-
platz dieser Art wurde ca. 80 m weiter im Norden verortet. 
 



 

 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Salzdetfurth 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
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Abb.5: Ergebnisse der Brutvogelkartierung 

In der folgenden Tabelle werden die im UG nachgewiesenen Vogelarten inkl. ihres 
Status im UG sowie Schutzstatus nach nationalem und internationalem Recht aufge-
führt. 

Artname 
Wissenschaft-
licher Artname 

Kürzel  
EU 

Anh.I 
BNatSchG  

RL 
D 

RL 
NI 

Status im UG 

Revierzentren 
im Eingriffs-

gebiet / weite-
res UG 

Amsel Turdus merula A  § * * Brutvogel 0/2 

Bachstelze Motacilla alba Ba  § * * Brutvogel 0/1 

Blaumeise Parus caeruleus Bm  § * * potenzieller Brutvogel - 

Bluthänfling Carduelis cannabina Hae  § 3 3 potenzieller Brutvogel - 

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg  § * * Brutvogel 0/2 

Elster Pica pica E  § * * potenzieller Brutvogel - 

Feldlerche Alauda arvensis Fl  § 3 3 Brutverdacht 1/1 

Goldammer Emberiza citrinella G  § * V Brutvogel 0/1 

Grünfink Carduelis chloris Gf  § * * potenzieller Brutvogel - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochu-
ros 

Hr  § * * Brutvogel 0/1 

Haussperling Passer domesticus H  § * * Brutvogel 0/6 


